
2) 30. Oktober 1930. (IV 475. 29) (RGZ. Bd. 130 S. 169)

Auflösung öffentlicher Anstalten - Übergang ihrer Ver-
bindlichkeiten.

i. Wenn Anstalten des ö#entlichen Rechts durch Abzweigung aus der
Fülle der Zuständigkeiten des beteiligten Gemeinwesens entstanden sind
und nach ihrer Aullösung an dieses zurückfallen, so ist die Muttergemein-
schalt zur Tragung der Verbindlichkeiten der Anstalt verpflichtet.. Diese
rechtliche Gestaltung triüt hier zu, da, das Reich, das ursprünglich allein
berechtigt war, die Außenhandelskontrolle auszuüben, zu diesem Zwecke
aus eigne.r Machtvollkommenheit die Außenhandelsstellen gescha#en und
sich ihre Auflösung vorbehalten hat. Mit der Auflösung fiel aber das

getrennt gewesene Stück ö#entlicher Verwaltung mit allem Zubehör, also
mit dem vorhandenen Aktiv- und Passivvermögen, an das Reich zurück.

2. Es entspricht allgemeinen Rechtsgrundsätzen, daß der Fiskus,
dem das Vermögen einer juristischen Person anfällt, /ür deren Schulden
aufzukommen hat. Dieser Rechtsgedanke ist in,§§ 192, 2oi ALR. 116
wie auch in § 304 HGB. und in § 46 BGB. zum Ausdruck gelangt. Er
muß in Fällen-der vorliegenden Art um so eher gelten, als das Reich die
Außenhandelsstellen nicht zur Förderung des Erwerbs der beteiligten
Kreise, sondern /ür Zwecke der. Allgemeinheit gescha_#en hat. Das Reich,
nicht die Außenhandelsstelle, verfügt über das bei der Auflösung vorhandene
Vermögen, nämlich über die aus den Gebühren als dem hauptsächlichen
Vermögen sich ergebenden Überschüsse, die es entsprechend den bisherigen
Aufgaben der Außenhandelskontrolle zu gemeinwirtsChaltliclhen Zwecken
verwenden soll. Es entspricht also auch der Billigkeit und dem allgememen
ReChtsempfinden, die Gläubiger der Außenhandelsstellen nach deren Auf-
lösung nicht rechtlos zu lassen.

http://www.zaoerv.de
© 1933, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de

	Report
	298


